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allem Willensfähigkeiten, z. B. negative Antriebsimpulse, zu 
unterdrücken), um sich einsichtsgerecht zu verhalten (Hand
lungsaspekt).

Das ist tatbezogen prüfbar z. B. an tatsituativem Durch- 
setzungs- und Beherrschungsvermögen, der Stärke der Ver
führungssituation im Verhältnis zur Willensstärke bzw. Be
einflußbarkeit und der Wertung affektiver Situationen.

Für die Prüfung dieser Frage ist z. B. zu beurteilen: die 
Art und Weise der Tatbegehung, die Tatsituation, ob ein ziel
gerichtetes, planmäßiges, beherrschtes oder ungesteuertes Tat
vorgehen erfolgte, ob gruppenspezifische und andere Einflüsse 
oder Handlungen wirkten, die zeigen, ob vorhandene Willens
kräfte aktualisiert und beherrscht werden konnten.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, welchem der 
genannten Aspekte — die tat- und deliktsbezogen unterschied
liche Bedeutung haben können — für die Prüfung und Beur
teilung der Schuldfähigkeit entscheidende Bedeutung zu
kommt.

Liegen die Fähigkeitsvoraussetzungen im Sinne des § 66 
StGB vor, ist es dem Jugendlichen möglich, die gesellschafts
gemäße Handlungsvariante zu erkennen, erforderliche Einstel- 
lungs-, Motivations- und Handlungskorrekturen vorzuneh
men, das Handeln danach selbst positiv zu bestimmen und 
sich für die gesellschaftsgemäße Handlungsmöglichkeit zu ent
scheiden. Für die Beurteilung der Schuldfähigkeit ist nicht 
entscheidend, ob der Jugendliche die gesellschaftlichen Nor
men und Werte auch für sich als verbindlich anerkennt, um 
seine Schuldfähigkeit bejahen zu können. Diese ist vielmehr 
unter Berücksichtigung der tatbezogenen Anforderungen von 
den dargelegten Fähigkeitsvoraussetzungen abhängig.

Dabei sind die jeweiligen Besonderheiten der Entschei
dungssituation und der Täterpersönlichkeit zu beachten, z. B. 
die intensive Einwirkung eines zur Tatbegehung auffordern
den Gruppeneinflusses auf einen retardierten, leicht beein
flußbaren oder intelligenzgeminderten Jugendlichen oder die 
erhöhten Anforderungen an die Steuerungsfähigkeit beim 
Affekt. Es ist jedoch davon auszugehen, daß die Schuldfä
higkeit bei Vorliegen einer gewissen Retardierung, Intelli
genzminderung oder sozialen Fehlentwicklung selbst in einer 
ungünstigen Situation des Fertigwerdens mit bestimmten ent
wicklungsbedingten Besonderheiten im allgemeinen dennoch 
gegeben ist. Derartige Umstände wirken sich in der Regel 
nicht in dem Maße auf die Entscheidungsfähigkeit des Jugend
lichen aus, daß diese zu verneinen wäre. Im allgemeinen sind 
auch solche Jugendlichen fähig, sich gesellschaftsgemäße 
Mindestnormenkenntnisse anzueignen, positive Einstellungen 
und Verhaltensmotive zu bilden und sich in ihren Bedürfnis
sen zu beherrschen. Wenn sie beispielsweise eine gesellschafts
widrige Einstellung zu bestimmten Verhaltensanforderungen 
und gesellschaftlichen Normen haben, so schließt dies keines
wegs die Schuldfähigkeit aus.

Ist es erforderlich, ein forensisches Gutachten einzuholen, 
dann ist in ihm eine kurze zusammenfassende Beurteilung 
der wesentlichen persönlichkeits- und tatabhängigen Schuld
fähigkeitstatsachen vorzunehmen, der die genannten Aspekte 
in ihrer gegenseitigen Bedingtheit bzw. Wechselwirkung und 
Bedeutung für den erreichten Entwicklungsstand und die Ent
scheidungsfähigkeit des Jugendlichen im Sinne der Fragestel
lung des § 66 StGB zugrunde zu legen sind. Beim Vorliegen 
der Schuldfähigkeit des Jugendlichen sind Hinweise auf fest
gestellte entwicklungsbedingte Besonderheiten, die Einfluß auf 
die Tat hatten und die bei der Schuldbewertung sowie im 
weiteren Erziehungsprozeß für die Persönlichkeitsentwicklung 
von Bedeutung sein können, für die gerichtliche Arbeit wis
senswert.

Schuldfähigkeitsprüfung bei Gruppendelikten

Die Schuldfähigkeitsprüfung erfolgt auch bei den Gruppende
likten unter den genannten Aspekten. Eine delikts- und tatbe
zogene Prüfung umfaßt insoweit die Beantwortung der Frage, 
ob der Jugendliche eventuell unter komplizierten Entschei
dungsbedingungen einer Gruppentatsituation zu einer richti
gen Entscheidung fähig war. Dabei sind die spezifischen Be
sonderheiten der konkreten Entscheidungssituation zu beach
ten, wie z. B. die intensive Einwirkung eines zur Tatbegehung

animierenden Gruppeneinflusses auf einen in seiner Persön
lichkeit retardierten, leicht beeinflußbaren, noch wenig gefe
stigten, autoritätsgebundenen oder gehemmten Jugendlichen 
(Wechselbeziehungen zwischen persönlichkeits- und tatabhän
gigen Schuldfähigkeitstatsachen).

Auch wenn sich der Jugendliche durch das Wirken grup
penbedingter Beziehungen in einer besonderen Entscheidungs
situation befand, die ihm eine gesellschaftsgemäße Entschei
dung erschwerte, ist grundsätzlich davon auszugehen, daß 
normal entwickelte Jugendliche mit der Vollendung des
14. Lebensjahres unter unseren gesellschaftlichen Bedingungen 
in der Regel fähig sind, sich auch in einer Gruppensituation 
entsprechend den Regeln des gesellschaftlichen Zusammen
lebens zu entscheiden. Dies vor allem deshalb, weil der Ju
gend im sozialistischen Bildungs- und Erziehungsprozeß die 
gesellschaftlichen Normen klar vermittelt und mit eindeutigen 
Verhaltensforderungen verbunden werden. Junge Menschen 
leben vorwiegend in positiven sozialen Beziehungen, so daß 
sie bei negativer Gruppenbeeinflussung in einen für sie er
kennbaren sowie tatmotivbezogen differenzierbaren Wider
spruch geraten. Dieser bringt ihnen den gegen die Regeln des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens gerichteten Charakter des 
Delikts zum Bewußtsein, den sie im allgemeinen trotz be
sonderer psychischer Entscheidungsbedingungen einer Grup
penstraftat erkennen können.

Auch bei Jugendlichen, die in einer sich gegenseitig auf- 
wiegelnden und die gesellschaftlichen Beziehungen erheblich 
störenden negativen Gruppe Straftaten begehen, bestehen in 
der Regel keine Zweifel an der Schuldfähigkeit. Die Jugend
lichen werden im Rahmen ihrer Bildung zu parteilichem Ver
halten erzogen, was die Fähigkeit einschließt, ein bewußt ne
gatives, destruktives Auftreten und Verhalten in einer Gruppe 
(z. B. bei bestimmten Veranstaltungen) auch entsprechend zu 
werten und sich geordnet zu verhalten. Sie können sich also 
auch stark wirkenden negativen Antriebsimpulsen der Gruppe 
entziehen und ihr Verhalten positiv ausrichten. Die Schuld
fähigkeit darf folglich auch nicht losgelöst von den gesell
schaftlichen Beziehungen, in denen sich die Straftat vollzog, 
geprüft werden.

Prüfung und Bewertung 
entwicklungsbedingter Besonderheiten

Das Gesetz (§ 65 Abs. 3 StGB) geht davon aus, daß entwick
lungsbedingte Besonderheiten bei der Feststellung und Ver
wirklichung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit Jugend
licher zu berücksichtigen sind. Diese Regelung ist eine wich
tige, grundlegende Bestimmung für die differenzierte, von der 
erwachsener Täter abzugrenzende staatliche Reaktion gegen
über Jugendlichen.5 Es handelt sich insoweit nicht um eine Er
messensfrage des Gerichts. Stets ist zu prüfen, ob derartige 
Besonderheiten Vorlagen, wobei es unbestritten ist, daß sie 
nur dann strafrechtlich relevant sind, wenn sie Einfluß auf die 
Straftat hatten, also tatbezogen wirkten.

Die entwicklungsbedingten Besonderheiten ergeben sich 
daraus, daß Jugendliche sich noch im Prozeß der sozialen Bil
dung ihrer Persönlichkeit, insbesondere der Aneignung ge
sellschaftlicher Normen, Werte und sozialistischer Einstellun
gen sowie der Herausbildung der Fähigkeiten zu gefestigtem, 
verantwortungsbewußtem Verhalten befinden. Sie resultieren 
aus einem vielschichtigen Komplex äußerer und innerer Fak
toren, die die spezifische Entwicklungssituation junger Men
schen im Alter von 14 bis 18 Jahren kennzeichnen. Sie werden 
wesentlich durch die sich in diesem Alter vollziehenden tief
greifenden persönlichkeitsformenden sozialen, physischen und 
psychischen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse be
stimmt.

Die Jugend ist keine homogene soziale Gruppe der Gesell
schaft. Der Übergang von der Schule in das Berufsleben voll
zieht sich unterschiedlich, individuelle Entwicklungen, Erfah
rungen und Verhaltensweisen spiegeln sich im Verhalten 
differenziert wider. Aber es werden vom 14. Lebensjahr 
an mit dem Eintritt der Strafmündigkeit auch spezielle, weit
reichende Anforderungen an einen jungen Menschen gestellt.

5 Vgl. auch OG, Urteil vom 17. Oktober 1985 - a OSK 14/85 - (OQ- 
Informatlonen 1985, Nr. 5, S. 35).


